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Einleitung 

Kennzeichnung und Aktualität des Phänomens der Drittbetroffenheit 

Unter der Überschrift  "Staatliche Verbraucherberatung in Gefahr?" 
wurde in einer Anfang 1989 von Abgeordneten sowie der Fraktion der 
GRÜNEN initiierten Kleinen Anfrage an die Bundesregierung der Sach-
verhalt aufgegriffen,  daß staatliche Behörden, die aus umweltpolitischen 
Motiven vor bestimmten Produkten warnen oder diese der Bevölkerung 
empfehlen und auf diesem Wege beim Produzenten oder Konkurrenten 
Umsatzeinbußen verursachen, sich zunehmend rechtlichen Angriffen  von 
Vertretern der Industrie ausgesetzt sehen1. Vergleichbare Mechanismen 
staatlicher Beeinträchtigungen waren in den letzten Jahren immer häufiger 
auch Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Auseinandersetzung. So wehrte 
sich in dem der Transparenzlisten-Entscheidung des BVerwG zugrundelie-
genden Rechtsstreit ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie da-
gegen, daß seine Produkte vom Bundesgesundheitsamt in eine Ver-
gleichsliste aufgenommen werden, die Angaben zu Preis und Qualität ent-
hält, dem jeweiligen Arzt einen Überblick über das Arzneimittelangebot 
verschafft  und als Grundlage für dessen Verschreibungen dient2. In einem 
anderen Verfahren  vor dem BVerwG klagte jüngst eine Gesellschaft, die 
sich mit der Verbreitung der Transzendentalen Meditation" befaßt, gegen 
öffentliche  Verlautbarungen des Bundesministers für Jugend, Familie und 
Gesundheit, die Praktiken dieser Bewegung seien mit Gesundheitsgefahren 
für die Mitglieder verbunden3. Daß sich hinter diesen aktuellen Sach-
verhalten grundlegende, aber noch weitgehend ungeklärte verfassungsrecht-
liche Fragen verbergen, erschließt sich dem Betrachter erst bei genauerem 
Hinsehen. 

Die freiheitliche Betätigung des Bürgers kann nicht nur durch staatliche 
Ge- oder Verbote, sondern auch durch die staatlich veranlaßte Verände-
rung des sozialen, wirtschaftlichen, örtlichen oder sonstigen Umfelds einge-
schränkt werden . Diese sog. faktischen  Beeinträchtigungen  unterscheiden 

1 Vgl. BT-Drucks. 11/3984 vom 13.2.1989. 
2 BVerwGE 71,183 ff. 
3 BVerwG JZ1989,997 ff.;  BVerfGNJW 1989,3269 ff. 
4 Vgl. Erichsen, HdbStR, VI, § 152 Rn. 75 mit Beispielen. 
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sich auf zweifache Weise vom klassischen Schema staatlicher Einwirkung5. 
Erstens schränkt der Staat den Freiheitsraum nicht imperativ, also durch 
Ge- oder Verbot ein, sondern durch Beeinflussung seiner tatsächlichen 
Voraussetzungen. Und zweitens weisen die faktischen Beeinträchtigungen 
auch strukturell nicht die fur eine hoheitliche Regelung konstitutiven Ele-
mente auf6. Die Regelung, wie z.B. das Ge- oder Verbot, der feststellende 
oder gestaltende Bescheid, zeichnet sich durch ein Handlungs- und ein 
Wirkungselement aus. Ihr Wirkungselement besteht darin, daß sie unmit-
telbar  ein Rechtsverhältnis zwischen dem Bürger und dem Staat gestaltet. 
Die Gestaltung liegt in der Regelung selbst begründet, z.B. in der Auferle-
gung einer Pflicht; das Hinzutreten weiterer Faktoren ist entbehrlich. 
Demgegenüber kennzeichnet das Handlungselement, daß die Regelung fi-
nal  darauf gerichtet ist, ein Rechtsverhältnis zu gestalten. Den faktischen 
Beeinträchtigungen ist nun gemeinsam, daß ihnen entweder das Wir-
kungselement der Unmittelbarkeit, das Handlungselement der Finalität 
oder beides fehlt7. Das Wirkungselement der Unmittelbarkeit fehlt z.B. in 
Fällen der Folgewirkung, bei der ein Bürger Adressat einer Regelung ist, 
seine Rechte aber über die Regelungswirkung hinaus noch weitere Beein-
trächtigungen erfahren 8. 

Einen Unterfall  der faktischen Beeinträchtigungen bilden die sog. 
Drittbeeinträchtigungen,  die Gegenstand der nachstehenden Untersuchung 
sein sollen. Im Gegensatz zur klassischen Form staatlich veranlaßter Beein-
trächtigung, die immer verknüpft  ist mit der Eigenschaft des Bürgers als 
Adressat des belastenden Verwaltungshandelns, beschränkt sich hier die 
Wirkung der Verwaltungsmaßnahme nicht auf den jeweiligen Adressaten, 
sondern tangiert auch einen Nichtadressaten, den "mittelbar" oder "Dritt"-
Betroffenen  . Die Mittelbarkeit ergibt sich daraus, daß der staatliche Akt 
nur Zwischenglied in einer Kausalkette ist, die Beeinträchtigung des Dritten 
letztlich auf dem Verhalten des privaten Adressaten des Verwaltungshan-
delns beruht. So treffen  beispielsweise die durch behördliche Produktinfor-
mationen ausgelösten (Umsatz-) Nachteile die Produkthersteller nicht als 

5 Vgl. dazu auch Erichsen, HdbStR, VI, § 152 Rn. 75. 
6 Gallwas, der den Begriff  der faktischen Beeinträchtigungen geprägt hat, grenzt ihn von 

den übrigen Beeinträchtigungen durch das Fehlen der "Regelungsidentität" ab, Faktische Be-
einträchtigungen, S. 12 ff.  Dazu sogleich. 

7 
Zum Ganzen Ramsauer, Die faktischen Beeinträchtigungen, S. 30. ο 
S. insoweit das Beispiel bei Brohm, JZ1989, 324 ff.  (326), wonach die öffentlichrechtli-

che Verpflichtung der Veranstalter einer Demonstration, für die Reinigung von durch die 
Demonstration veranlaßten Abfallen einstehen zu müssen, mittelbar als Folgewirkung das 
Grundrecht der Versammlungsfreiheit  berühren kann, weil die Veranstalter etwa wegen der 
auf sie zukommenden Kosten gezwungen sein könnten, von der Veranstaltung abzusehen. 9 

Gallwas kennzeichnet sie als Fälle der "Nebenwirkung*,  Beeinträchtigungen, S. 14 f. 
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Adressaten einer hoheitlichen Maßnahme, sondern treten erst mittelbar 
über das Nachfrageverhalten  der angesprochenen Verbraucher ein und 
stellen sich somit als rein faktische Folgeerscheinungen eines an einen ande-
ren gerichteten Verwaltungshandelns dar. Drittbeeinträchtigungen be-
schränken sich nicht auf derartige Fallgestaltungen, sondern umfassen auch 
bereits seit langem bekannte Phänomene wie z.B. die der Nachbar- und 
Konkurrentenbeeinträchtigungen10. 

Vermittelt werden kann die Drittbeeinträchtigung vor allem auf zwei We-
gen. Zum einen bei den sog. Nachbarbeeinträchtigungen  dadurch, daß sich 
ein an den Adressaten gerichtetes Verwaltungshandeln deshalb nachteilig 
auf einen Nichtadressaten auswirkt, weil dessen Rechtsgüter in einer be-
stimmten räumlichen Beziehung zum Vorhaben des Adressaten stehen11. 
Zum anderen kann die Beziehung zwischen dem Regelungsadressaten und 
dem belasteten Dritten auch durch Konkurrenz-  und Marktzwänge  hergestellt 
werden12. Systematisch betrachtet kommt es innerhalb dieser Gruppe zu 
Drittbeeinträchtigungen dadurch, daß die Verwaltung neue Konkurrenten 
zum Markt zuläßt, daß sie einzelnen Mitbewerbern Marktvorteile ver-
schafft 13 oder Marktnachteile und Nachfragebeschränkungen14 begrün-
det15. Strukturell besteht zwischen der zweiten und der ersten Gruppe kein 
wesentlicher Unterschied: hier ist der Markt der "enge Raum", welcher 
durch vielfältige Verflechtungen und Interdependenzen gekennzeichnet ist 
und deshalb die Beeinträchtigung vermittelt16. 

Die Gründe dafür,  daß durch Verwaltungshandeln ausgelöste Dritt-
betroffenheit  heute bereits einen nicht unbedeutenden Anwendungsbereich 
hat und immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind vielfältig: 

1 0 Diese Fallgruppen zeigen, daß neben der Unmittelbarkeit auch die Finalität fehlen 
kann. Dazu im einzelnen Teil 4. 

1 1 Ramsauer, Die faktischen Beeinträchtigungen, S. 39. 
12 

Vgl. Ramsauer, Die faktischen Beeinträchtigungen, S. 41 f. 13 
Z.B. durch Subventionen. 14 
Z.B. durch an die Öffentlichkeit  gerichtete Produktwarnungen. 

1 5 Ramsauer, Die faktischen Beeinträchtigungen, S. 41 f. mit weiteren Beispielen. 
1 6 Die beiden genannten Mechanismen einer Verursachung von Drittbetroffenheit  sind 

natürlich nicht abschließend zu verstehen. So kann eine Drittbeeinträchtigung z.B. auch in 
Fällen entstehen, in denen der Dritte in einer schuldrechtlichen Beziehung zum Adressaten 
einer Regelung steht. Ein Beispiel bildet etwa die Ablehnung einer Gaststättenerlaubnis 
gegenüber dem Pächter, die nachteilige Auswirkungen auf die Pachtzinserwartungen des Ver-
pächters hat (BVerwG NVwZ 1984, 514 ff.).  Eine vollständige Erfassung aller Mechanismen 
erscheint angesichts der Vielfalt möglicher Ursachen und Wirkungszusammenhänge unmög-
lich, aber auch entbehrlich, da die auftretenden Probleme anhand der aufgezeigten typischen 
Fallgruppen deutlich gemacht werden können. 


